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WIEN, a.m 2o .. 0ktoter 1976 

:662 lAB 

1976 .. 10· 2 7 
]3 .. e a n t w 0 r t u n-B. zu .,..,.1.2 1..1 

.der schriftlichen parla.mentarischen Arlfrageder Abgeordneten 
zum Nationalrat 1'1eiß1 und Genossen (FPÖ), Nr. 712/J, vom 
7.10 .. 1976, hetreffend .Import von Verarbeitungsrindfleisch 

: Unter Hin\-veis auf einen Einspruch des Bundemriinisters 

für Land- und Forstwirtschaft gegenden Beschluß der Vieh-

.,. und . FleischkoillL1ission beim Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft vom 20.September 1976, bet:reffend den Bewilli­

gungsvorgang für den Import von Verarbeitungsrindfleisch,ri.chten 

die Fragesteller an mich folgende 

.. '., . 
A.'rlfY..s..'1l5Q. : 

,,1 .. v/erden Sie den gesetz\·lidrigen Beschluß der. Vieh- und. Fleisch­

kommission yom 6.10.1976 beeinspruchen oder dieA.l1gelegen­

he:i.t gemäß § 16 Viehwirtschaftsgesetz'l976 an sich ziehen? 

.2 .. \-Jas werden Sie unternehmen, um derartigegesetz\'lidrigeMaß­

nahmen in Hinkunft zu unterbi.nden? 
I'i 

," ,.. " '. ~; • , p." 

.. 

Nach § 6 des Vi.ehwirtschaftsgesetzes 1976; EGEl. Nr. 258, be­
'dlirfenEinfuhren vonSchlachttieren, Fleisch, Fleischwaren 

und tierischen Fetten einer Bewilligung der Vieh- ll.."'ld Fleisch­

kommi ssion b.eim Bundesministerium' für Land:'" und Forstwirt-

schaft. Das Gesetz sieht vor, daß zur Veranlassung der Einfuhr 

, solcher' \.Jaren von der Vieh- und Fleischkommi ssion entweder 

'ein allgemeines Einfuhrverfahren (§ 6 Abs. '. 3) oder ein Aus-

.' schreibungsverfahren (§ 6 Abs •. 4) durchzufül1ren ist. 

Wenn vom allgemeinen Einfuhrverfahren nachteilige 

Auswirku..'1gen a.uf die österreichische Volkswirtschaft zu be~ 

fürchten sind oder es im staatsfinanziellen Interesse liegt, 

sieht das Gesetz zwingend die Durchführung eines Ausschrei­

bWlgsverfahrens vor.' Liegen diese beiden Kri terien nicht \101', 

wird die Kommis~ion'jenes Verfahren durchzuführen haben, durch 
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das die im § 2 des Viehwirtscllaftsge,setzes19?6' enthaltenen 

Zielsetzungen (Schutz der inländiscl ' ?:Ji. "/iehwirtschaft, Stabi­

lisierung der Freise, Gewährleistung der Verso:::'g'Ung) besser. 

verwirklicht werden • 

. , In der Sitzung der Vieh- und Fleischkommission vom 
" . . . 

'. 

200September 1976 \~'1.1.rde ein allgemeines Einfuhrverfa'hren beschlos-

sen, in dessen Rahmen der Import von Verarbeitungsrinclfleisch 

bis zu 356 t pro Firma :bis zu einer ErAchöpfung einer Gesamt,--

'menge von 3.000 t bewilligt "t.'Urde. Die·KommissionhD:t weiters 

beschlossen, daß für den Fall, daß die Gesamtsumme der bf'an­

tragten Einfuhrmenge die Gesamtmenge"von 3.000 t überschrei"tet t 

dieei:c.lcmgenden Importanträge mengenmäßig . unter Bedachtnal'""rr.e 

auf die bisherigen Importleistungen, die bisherigen Einlagerungs­
leistungen und die Produktionsleistung derfleischverarbeiten­

den Betriebe gekürzt werden. Der nach § 10 Abs. 5 -des Vieh\virt­

schaftsgesetzes '19'76 festzusetzend.e Pauschbetrag wurde mit 
14,50 S pro KLlogramm festgelegt.' . "-, 

. ; .... 

Gegen diesen Beschluß der Vieh-·undFleischkommission 

hat der Bundesminister für Land- u.n.d Forstwirtschaft mit Zu­

stimrm.mg der Bu.ndesminister rür Finanzen und rUr Handel, Ge-

werbe und Industrie am 28.September 19'16 einen Einspru,ch nach 

§ 23 Abs. 2 des Viehwirtschaftsgesetzes 1976 erhobeno Begrllll­

det wurde.dieser Einspruch damit, daß der Pauschbetrag nach 

§10 Abs .. 5 des Viehwirtschaftsgesetzes ohne ordnungsgemäßes 

Ermittlungsverfahren festgesetzt wurde. DarUber hinaus wurde -

.. ,mi t Rücksicht auf die Höhe des Pauschbetrages yon 14 t 50 Schil­

ling pro Kilogramm - die Auffassung vertreten, daß.es im staa"ts:­

finanziellen Illteresse gelegen .gewesen ,tläre, statt einem all­

gemeinen Ein'fuh:rverfahren ein Ausschreibungsverfah:cen. durch­
zuführen. Dafür warmaßg~ bend, ,', daß der Pauscllbetrag' von 14. ,50 

sollte er richtig ermittelt worden sein -' zu niedrig erschie:':1. 

Die Vieh- und Fleischkommission hat in ihrer Sitzung 

am. 6 .. 0ktober 1976 den Einspruch des Bi.lndesministers für Land-

und Forst't'll'l.rtschaft gegen den in Eede stehenden Beschluß be­

handelt. Das dabei durchgeführte.gena1fe Ermittlungsverfahrc~ 
hat dazu geführt ,daß der' im §., 10 Abs e 5 des Viehwirtschafts­

gesetzes vorgesehene Pauschbetrag mit 16 Schillillg pro Kilog:nl1!:.m 
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festzusetzen war. Nachdem dieses Ere;ebnisfeststand, hat die 

Kommission die Auffassung vertreten, daß mit RücksichoG auf 

die Höhe des Importausgleichpauschbetrages 1:e::.11 r.;;L:aatsfinan­

zielles Interesse mehr die Durchführung d.n.e D Aus BchT'ci bungs'~ 

verfahrens nach § 6 Abo. 4 des Vieh\virtschaftsgesetzes zwingend 

notwendig mache .. Sie hat; daher am 6eOktober1976 ein allge­
meines Einfuhrverfahrenunter Zugrundelegung tünes Punkte­

systems und einen Pauschbetrag von 16 Schilling je Kilogra:mm 

als Importausgleich beschlossen. 

Nach § 23 Abs .. 2 des ViehvTirtschaftsgesetzes 1976 

ist der Bl11J.desmir.ister für Land- und Forstwirtschaft ver­

pflichtet, gegen Eeschlüsse, die den bestehenden Gesetzen 

und VerQrc;;';.1.l.ngen zuwiderlaufen, Einspruch zu erheben. :Mit RU.ck­

sicht D.tlf ;Jie Sanierung der im Einspruch vom 28. September 1976 

aufgezeigten Mängel ist der Grund fijr einen neuen Einspruch 
·\,.,ec;e;efallen, da ich der Auffassung bin, daß die von der Vieh­

und Fleischkommission vorgenommene Auslegung des Vie:h\virt­

schaftsgesetzes vertretbar ist. 

Fiir die Erlassung einer Verordnung nach §16 Abs. 1 

des Viehwirtschaftsgesetzes 1976 besteht derzeit keine Not­

wendigkeit. 

Der 
f\ .' . 

Bund~spinister: 
i· I I' .') 
/(1 /J 'lI. I ...... ) 1/ . 

• luVllf(J 
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